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In neuerer Zeit gelangte sie zu besonderer Blüte im Laufe des 18. Jahrhunderts; es war die

 eudaimonistisch-utilitarische Theorie, die Theorie des Polizeistaates, die auch praktisch von grosser

Bedeutung wurde. Ihr folgte, als Reaktion zu Ende des Jahrhunderts die Rechtstheorie, die nicht

minder stark die politischen Gemüter beschäftigte. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

aber wird die Zweckfrage in der Literatur stark vernachlässigt; sie war, wie die allgemeine Staats-

lehre überhaupt, durch oberflächliche und dilettantenhafte Behandlung in Misskredit geraten;
von Juristen wird sie nahezu gänzlich ignoriert, hingegen häufiger von Nationalökonomen in ihren

Systemen erörtert.
Dieser Stand der Literatur enthebt mich der Aufgabe, hier ein besonderes Verzeichnis an-

zureihen. In den meisten Werken des 18. und 19. Jahrhunderts, die ein System der Politik, des

Staatsrechts, der Rechtsphilosophie usw. enthalten, findet man auch ein Kapitel über den Staats-
zweck. Genannt sei hier nur die einzige Monographie, die meines Wissens über das Thema existiert:

Murhard, Der Zweck des Staates. Göttingen 1832.

Das Buch enthält die bis dahin erschienene Literatur sehr ausführlich, aber wenig übersichtlich.

Im übrigen beschränke ich mich auf die Angabe der wichtigsten einschlägigen Werke im Text. —
Im folgenden wird zunächst ein geschichtlicher Überblick über die in den verschiedenen

Zeitperioden entstandenen Zwecktheorien gegeben; daran schliesst sich eine Darstellung der ein-
zelnen Theorien und eine kritische Würdigung der wichtigsten derselben; zum Schluss werden die
dem modernen Staate und der neueren Forschung entsprechenden Zwecktheorien entwickelt.

§ 1. Historischer Überblick über die Zwecktheorien.

1. Plato. Aristoteles. Cicero,

Die Hellenen, die in ihren Staatswissenschaften über das Zeichnen von Idealstaaten

eigentlich nicht hinauskamen, haben den Staaten auch ideale Zwecke gesetzt. Den grossen Philo-
sophen, die sich mit diesen Problemen befassten, namentlich Plato und Aristoteles hat

nicht nur der praktische Blick für die Bedürfnisse eines Staates vollständig gefehlt, sondern sie
haben auch von Grund aus die Grenzen staatlicher Macht verkannt, ein Vorwurf, den man mit

demselben Recht auch manchem führenden Geist späterer Jahrhunderte machen kann. Wären
die der hellenischen Philosophie entstammenden Idealstaaten zu verwirklichen gewesen — woran

ihre Konstrukteure allerdings selbst zweifelten —, so wären sie entweder polizeistaatähnliche, unter

strengster Sittenordnung stehende, lediglich auf Selbsterhaltung bedachte Verbände geworden,
oder aber, ihren transzendenten Zwecken entsprechend Heilsanstalten, Kirchen nach unseren

heutigen Begriffen. Damit steht nicht im Widerspruch, dass sich in ihren Schriften mancher prak-
tische Vorschlag findet, von denen einzelne mehr als zwei Jahrtausende später erst verwirklicht

werden, wie z. B. das stehende Heer oder die allgemeine Schulpflicht des Platonischen Staates.

Platos Staatsideal, wie es in der Politeia gezeichnet ist, verdankt seine Gestalt den damals

in Athen tatsächlich herrschenden politischen und sozialen Zuständen. Plato wollte zum Refor-

mator seiner Vaterstadt werden, in der die Demokratie gründlich abgewirtschaftet hatte. Neben
Luxus und Übermut herrschte Armut und Elend und die unmittelbare Ursache davon sieht Plato

darin, dass der Staat über seine Grenzen hinausgegangen, dass er nicht Polis geblieben sei; mit

dem steigenden Handel sei die Erwerbsbegierde im Lande gewachsen und damit seien die verderb-
lichen Klassengegensätze entstanden, die sich mit den damaligen einfachen Lebensverhältnissen nicht
mehr vereinbaren liessen. Politisch macht Plato für diese Zustände die demokratische Staats-

form verantwortlich, die nach ihren Prinzipien keine sachverständige Leitung der Staatsgeschäfte
verbürgen könne. „Wenn ein jeder berufen ist und sich für berufen hält, an den wichtigsten Ent-
scheidungen des öffentlichen Lebens unmittelbar mitzuwirken, wenn die höchste und schwierigste

aller Aufgaben, die Staatsleitung nicht durch sachkundig geschulte Männer sondern von jedem
Beliebigen gelöst werden soll, den Volksgunst und Vordringlichkeit emporheben, so ist ein Hin-
und Herschwanken des Staatsschiffes, dem der rechte Steuermann mangelt, unvermeidlich) ......

3) Welche hohe Meinung Plato von der Leitung eines Staates hat, geht unter anderm auch aus dem Dialog
„Der Staatsmann“ hervor,
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Dazu kommt, dass die Demokratie den Bürger gewöhnt, sich um vielerlei Dinge zu kümmern, die
ihn nichts angehen: er fängt an, in alles mögliche hineinzureden und sich ein Urteil darin anzu-

massen..... “ So schildert Windelband) Plato’s Klagen über die Schäden der Demokratie.

Dem so verkommenen Staatswesen tut eine gründliche Reform not und diese nimmt Plato in der

Politeia vor. Er will vor allem den Egoismus der Bürger, der sich in der Demokratie ausgebildet

hatte, bekämpfen und die Individuen vollständig dem Staate unterordnen und in den Dienst der
Gesamtheit stellen. Darin geht er aber so weit, dass der Einzelne vollkommen diesem den Staat

beherrschenden Prinzipe zum Opfer fällt.
Plato lässt den Staat entstehen aus dem Streben des Individuums nach Unterstützung

durch die Mitmenschen;) er geht also aus von der Absicht der Menschen, einander das Leben zu

erleichtern. Dieses Ziel ist aber mit der Gründung des Staates oder vielmehr der Gesellschaft bereits

erreicht. Die Zwecke, die der fertige Staat verfolgt, sind viel höhere, ideale, er soll alle Menschen

glücklich machen,) und dies ist nur möglich durch Verwirklichung der Tugend. Der Staat will
also die Bürger zur Tugend erziehen. Die zahlreichen Einzelvorschläge, die Plato nun bei der nä-

heren Ausführung seines Idealstaates macht, wie Weiber- und Kindergemeinschaft, Aufhebung
des Privateigentums u. s. f. sind hier nicht näher zu besprechen. Aber das ganze irdische Leben ist

im Platonischen Staat schliesslich nur Vorbereitung für das Jenseits, wo die Tugend erst belohnt
wird.

Dieselbe Aufgabe wie in der Politeia setzt Plato  dem Staat in den „Gesetzen“; auch hier

ist die allgemeine Glückseligkeit höchstes Ziel des Staates und auch hier hat der irdische Staat nur
für das Jenseits vorzubereiten. Dabei sollen die staatlichen Gesetze im einzelnen so beschaffen sein,

dass sie die starre Konservierung der herrschenden Einrichtungen verbürgen und jeden Fortschritt
unmöglich machen. Alles Eindringen von Neuerungen aus dem Auslande soll verhindert werden,

was natürlich wiederum nur unter äusserster Beschränkung der freien Persönlichkeit möglich ist.

Plato schildert hier einen agrarischen Polizeistaat schlimmster Sorte, der unter dem Drucke der

denkbar strengsten Sittenpolizei steht und auf Erden keine andere Aufgabe hat, als sich selbst zu
erhalten.

Den in der „Politeia" konstruierten Staat hält Plato selbst für ein nicht zu verwirklichendes

Ideal, denn in den Gesetzen sagt er von ihm, er eigne sich nur für Götter und Göttersöhne); des-

halb entwirft er hier den ‚„zweitbesten‘‘ und „drittbesten" Staat, Entwürfe, die nach seiner Mei-

nung auch von Menschen ausgeführt werden können.
Ähnliche ideale Aufgaben wie Plato stellt Aristoteles seinem Staat; er geht bei

der Betrachtung des Staates schon vom Zweck desselben aus, wie der Einleitungssatz seiner Politik

zeigt und noch verschiedene Stellen des Werkes beweisen.) ‚,Die staatliche Gemeinschaft hat das
sittlich-schöne Handeln zum Zweck und nicht bloss das Zusammenleben.) Nach der ihm eigenen

hohen Meinung vom Wesen und Wirken des Staates schreibt er ihm allein die Macht zu, den Men-
schen über das Tier hinauszuheben. Nur im Staate kann der Mensch diese ethische Vollkommen-

heit erreichen, die, im Gegensatz zu Plato, nicht erst im Jenseits, sondern schon hier auf Erden ver-
wirklicht werden soll. Wer ausserhalb des Staates lebt, ist entweder ein Tier oder ein Gott, ohne

Staat ist der Mensch überhaupt nicht denkbar.) Daher auch der so paradox klingende Aristote-
lische Satz: Der Staat war früher da als der Mensch.) Der eigentliche Zweck des Staates liegt in

der Glückseligkeit der Staatsbürger, Glückseligkeit aber besteht in der ungehemmten Betätigung
der Tugend; diese in den Bürgern hervorzubringen ist die höchste Aufgabe des Staates.

4) Platon, S. 150 f.

5) Politeia II. 11.

6) Politeia IV. 1.

7) Gesetze, V. 10.

8) Vergl. Politik I. 2; III. 6; III. 9.

9) Politik, III. 9. — Vergl. Siebeck, Aristoteles. S.111. Zeller, Die Philosophie der Griechen.

II. 2. (3. Aufl.) S. 672 ff.
10) Ähnlich in neuerer Zeit Dahlmann, Die Politik I. S.3: „..... man kann nicht Volk ohne Staat sein."

11) Politik I. 2,

Handbuch der Politik. II. Auflage. Band I. 4
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Die teleologische Betrachtungsweise geht bei Aristoteles noch weiter als auf die staat-
liche Gemeinschaft als solche; er bringt auch die einzelnen Staatsformen unter diesen Gesichts-

punkt, die er nach dem Zweck, den die Regierenden mit der Herrschaft verbinden, unterscheidet.
Jene Monarchie, in der die Herrschaft zum allgemeinen Besten geführt wird, gehört zu den

guten Staatsformen und heisst Königtum; jene hingegen, die der Monarch nur zu seinem eigenen
Vorteil führt, ist eine schlechte Staatsform, eine Ausartung des Königtums, die Tyrannis. Ebenso
ist die Herrschaft einer kleinen Zahl von Bürgern, wenn ihr Zweck das Beste des Staates und seiner

Angehörigen ist, eine gute Staatsform, die Aristokratie, während ihre Ausartung, die Oligarchie,
nur den Vorteil der Reichen im Auge hat. Endlich nennt Aristoteles die Regierung durch

das gesamte Volk, solange sie das Gemeinwohl bezweckt, Politie, ihre Ausartung, die nur das Beste
der Armen zum Ziel hat, Demokratie.) Das gemeinsame Unterscheidungsmerkmal ist also der

Zweck, den die Herrschenden mit der Regierung zu erreichen streben. Nur die salus publica

kann Aufgabe eines gesunden Staatswesens sein, wie immer es regiert werde.
Plato und Aristoteles stimmen also darin überein, dass sie ihren Staaten ideale

Zwecke setzen, im einzelnen aber weichen sie, zum Teil in wesentlichen Punkten, von einander ab.

Welch ausserordentlich weite und dabei unbestimmte Aufgabe sie aber dem Staate mit der Ver-

wirklichung des Sittengesetzes stellen, darüber haben sie sich wohl kaum Rechenschaft gegeben.
ber Aristoteles kam die Staatslehre des klassischen Altertums nicht hinaus. Was

andere griechische Philosophen und deren Schulen hier geleistet haben, enthält keine
Weiterbildung der von den beiden hervorragenden Geistern begründeten Wissenschaft; ins-
besondere Aristoteles hat hier, ähnlich wie in den Naturwissenschaften durch seine für

unerschütterlich geltende Autorität Jahrhunderte hindurch jeden Fortschritt gehemmt. Gerade
in der Staatslehre zeigt sich diese verderbliche Wirkung sehr deutlich, denn seine Definitionen,
Begriffsbestimmungen, Einteilungen usw. wurden zum Teil bis tief ins Mittelalter hinein kritiklos

als nicht anzuzweifelnde Wahrheiten hingenommen.
Die Römer hinterliessen uns nur dürftige theoretische Betrachtungen über den

Staat. Die einzige Staatsdefinition, die uns von ihnen erhalten ist, die Ciceros) enthält kein

teleologisches Merkmal. Zwar finden sich bei Cicero wie auch bei anderen Schriftstellern ein-

zelne Andeutungen über den Staatszweck, aber ohne nähere Begründung und Ausführung; salus
populi suprema lex) galt als politisches Prinzip, mit dessen theoretischer Begründung man sich
ebensowenig abgab wie mit der Bestimmung dessen, worin die salus populi bestehe; vielleicht kann
man darin auch eine Bestätigung für den gesunden, politischen Sinn der Römer sehen, die wussten,

dass eine Inhaltsbestimmung des Begriffes sich ins Grenzenlose verlieren müsse und keine prak-
tische Bedeutung haben könne. Jedenfalls lässt sich aus dieser und anderen trivialen Wahrheiten
weder bei Cicero noch sonst bei den Römern eine wissenschaftlich fundierte Ansicht über den Staats-

zweck herauslesen. Überdies standen sie zumeist allzusehr im Banne des Aristoteles,

als dass sie selbständig originelle Ideen von wissenschaftlichem Wert hätten aufstellen können.

2. Augustinus. Thomas von Aquino.
Neue Ideen kamen in die staatswissenschaftliche Literatur durch die christlichen

Schriftsteller. Dem Zweckproblem hat die christliche Theologie von vornherein grossen Wert

beigelegt, was ja schon im Wesen einer Lehre liegt, die dem Jenseits so hohe Bedeutung beimisst.

Augustinus, dessen Lehre von der Unterordnung des Staates unter die Kirche für

das ganze Mittelalter vorbildlich wurde, scheidet streng den irdischen vom himmlischen Staat und

schreibt beiden ursprünglich getrennte Zwecke zu. Die civitas terrena, aus verbrecherischen Motiven

entstanden, kennt als den ihr immanenten Zweck nur die felicitas terrena, die irdische Glückselig-
keit, der durch Friedensbewahrung erreicht wird. Die irdischen Staaten aber, die nur dieses Ziel

verfolgen. müssen von Gott abfallen und zur civitas Diaboli werden, die niemals Frieden und

12) Politik, III. 7.

13) Do rep I. 26.

14) Cicero, De legibus III. cap. 3. § 8: „militaie summum jus habento, nemini parento; ollis

populi suprema lex esto.“ Ähnlich: Ad Attikumm VIII. 11. § 1.
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